
Wissenswertes
Phonmessung beim TÜV

So muß die Polizei messen 

Bevor eine Standgeräuschmessung am Motorrad durchgeführt wird, muß der
Beamte erst das Umgebungsgeräusch messen. Liegt dies weniger als 10dB(A) unter
dem späteren Meßwert, so ist die Messung ungültig. Zur eigentlichen
Standgeräuschmessung muß sich das Meßgerät im 45-Grad-Winkel und 50
Zentimeter hinter dem Schalldämpfer des Motorrads befinden. Die Messung muß
auf einer freien Asphaltfläche durchgeführt werden, es dürfen keine Mauern oder
andere Schallreflektoren in unmittelbarer Nähe sein.
Motorräder mit einer Nenndrehzahl von über 5000/min werden bei halber
Nenndrehzahl, solche mit Nenndrehzahl bis 5000/min bei Dreiviertel der
Nenndrehzahl gemessen.
Dabei wird erst die Drehzahl konstant gehalten, dann abrupt Gas weggenommen -
es könnten Fehlzündungen auftreten (bes. bei Racing Schalldämpfer). Der lauteste
Meßwert gilt.
Wenn kein Drehzahlmesser am Motorrad ist, muß die Polizei einen Drehzahlmesser
anbringen und am Zündkabel anschließen. Alle Meßwerte, auch das
Umgebungsgeräusch, müssen protokolliert werden.
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